
 

  



 
Auenlandschaft Saane - Le Ramaclé 

Geltende Bestimmungen 
 
Velos und Mountainbikes 
Art. 3 Abs. d des Teilnutzungsplans der Auenlandschaft der Saane  

Mountainbikes und Pferde sind nur auf den Wegen gestattet, die auf dem Plan gekennzeichneten 
sind. Die Überquerung der Saane mit dem Pferd kann je nach Entwicklung des Wasserlaufs 
angepasst werden. Für die Nutzung von nicht vorgesehenen Mountainbike-Routen muss eine 
Bewilligung des Departements für Sicherheit und Umwelt eingeholt werden. 

 


